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Satzung der SG 1948 Reppichau e.V.  
 
Präambel 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der 
Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Per-
sonenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.  
 
§ 1 Name, Sitz  
 

I. Der am 01.06.1948 gegründete Verein hat den Namen „Sportgemeinschaft 
1948 Reppichau“. Er hat seinen Sitz in 06386 Osternienburger Land, OT 
Reppichau, Zum Waldstadion 1. Er ist im Vereinsregister eingetragen und 
führt den Zusatz „e.V.“. 

 
II. Der Verein ist Mitglied in den Fachverbänden des Landessportbundes 

Sachsen-Anhalt e.V., deren Sportarten im Verein betrieben werden, und er-
kennt deren Satzungen und Ordnungen an. 

 
III. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2 Zweck, Aufgaben und Grundsätze 
 

I. Vereinszweck ist die Förderung des Sports insbesondere durch den Fuß-
ball, aber auch durch andere im Verein angebotene Sportarten. Dieser 
Vereinszweck wird durch einen organisierten Sportbetrieb, die Einbindung 
von Kindern und Jugendlichen sowie Senioren und Frauen in eine regelmä-
ßige sportliche Betätigung, die Aus- und Fortbildung von qualifizierten 
Übungsleitern sowie die Durchführung von Wettkämpfen und anderen 
Sportveranstaltungen verwirklicht. Der Verein ist ein familienfreundlicher 
Sportverein. 

 
II. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. 

 
III. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-

schaftliche Zwecke. 
 
IV. Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke 

verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ih-
rer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mit-
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teln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken 
des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 

 
V. Grundlage der Vereinsarbeit ist das Bekenntnis aller Mitglieder des Vereins 

zur freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik 
Deutschland und des Landes Sachsen-Anhalt. 

 
VI. Der Verein ist parteipolitisch und religiös neutral. Er vertritt den Grundsatz 

religiöser, weltanschaulicher und ethnischer Toleranz und Neutralität. Der 
Verein wendet sich gegen Intoleranz, Rassismus und jede Form von politi-
schem Extremismus. Er tritt rassistischen, verfassungs- und fremdenfeind-
lichen Bestrebungen sowie jeder Form von Gewalt, unabhängig davon, ob 
sie verbaler, körperlicher, seelischer oder sexualisierter Art ist, entgegen. 

 
VII. Der Verein und seine Mitglieder bekennen sich zu den Grundsätzen eines 

umfassenden Kinder- und Jugendschutzes und treten für die körperliche 
und seelische Unversehrtheit und Selbstbestimmung der anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen ein. Der Verein und seine Mitglieder pflegen eine 
Aufmerksamkeitskultur und führen regelmäßig Präventionsmaßnahmen 
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt im 
Sport durch. Übungsleiter verpflichten sich zur Unterzeichnung und Einhal-
tung des Ehrenkodex sowie zur verpflichtenden Vorlage eines erweiterten 
Führungszeugnisses. 

 
§ 3 Gliederung 
 
Für jede im Verein betriebene Sportart kann im Bedarfsfall eine eigene, in der 
Haushaltsführung unselbständige Abteilung gegründet werden. 
 
§ 4 Mitgliedschaft  
 
Der Verein besteht aus den: 

• aktiven Mitgliedern 

• passiven Mitgliedern 

• außerordentlichen Mitgliedern 

• Ehrenmitgliedern 
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§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 
 

I. Aktives Mitglied kann jede natürliche Person werden. Über den Aufnahme-
antrag in Textform entscheidet der Vorstand. Der Aufnahmeantrag Minder-
jähriger bedarf der Unterschriften der gesetzlichen Vertreter. Gegen eine 
Ablehnung des Aufnahmeantrags durch den Vorstand, die keiner Begrün-
dung bedarf, kann der Antragsteller die Mitgliederversammlung anrufen. 
Diese entscheidet endgültig. 

 
II. Passives Mitglied kann jede natürliche Person werden, die das 18. Lebens-

jahr vollendet hat und die dem Verein angehören will, ohne sich in ihm 
sportlich zu betätigen. Für die Aufnahme gelten die Regeln über die Auf-
nahme aktiver Mitglieder entsprechend. 

 
III. Außerordentliche Mitglieder sind juristische Personen. 
 
IV. Ehrenmitglied kann auch eine natürliche Person werden, die nicht Mitglied 

des Vereins ist. 
 
V. Mit dem Antrag auf Mitgliedschaft, erkennt der Bewerber für den Fall seiner   

Aufnahme die Bestimmungen der Satzung als für sich verbindlich an. 
 
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
 

I. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Erlöschen der Rechts-
fähigkeit bei juristischen Personen oder Tod. 

 
II. Der Austritt ist dem Vorstand gegenüber in Textform zu erklären. Er ist un-

ter Einhaltung einer Frist von einem Monat und nur zum Ende eines Quar-
tals zulässig. 

 
III. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden: 

• wegen erheblicher Verletzung satzungsgemäßer Verpflichtungen 

• wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder 

• wegen groben unsportlichen Verhaltens. 
 

IV. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Vor der Entscheidung hat 
er dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich mündlich oder schriftlich zu 
äußern; hierzu ist das Mitglied unter Einhaltung einer Mindestfrist von 10 
Tagen in Textform aufzufordern. Die Entscheidung über den Ausschluss ist 
in Textform zu begründen und dem Mitglied in Textform zuzustellen. Gegen 
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die Entscheidung ist die Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig; 
sie muss in Textform und binnen 3 Wochen nach Absendung der Entschei-
dung erfolgen. Die Mitgliederversammlung entscheidet endgültig. 
 

V. Ein Mitglied kann des Weiteren ausgeschlossen werden, wenn es trotz 
zweimaliger Mahnung in Textform durch den Vorstand mit der Zahlung von 
Beiträgen oder Umlagen in Höhe von mehr als einem Jahresbeitrag im 
Rückstand ist. Der Ausschluss kann durch den Vorstand erst beschlossen 
werden, wenn seit Absendung des zweiten Mahnschreibens, das den Hin-
weis auf Ausschluss zu enthalten hat, 3 Monate vergangen sind. 

 
VI. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen 

alle Rechte aus dem Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Ver-
pflichtungen aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, insbesondere ausstehen-
de Beitragspflichten, bleiben hiervon unberührt. Vereinseigene Gegen-
stände sind dem Verein herauszugeben oder wertmäßig abzugelten. Dem 
austretenden Mitglied steht kein Anspruch auf Rückzahlung überzahlter 
Beiträge zu. 

 
§ 7 Rechte und Pflichten 
 

I. Mitglieder sind berechtigt im Rahmen des Vereinszweckes an den Veran-
staltungen des Vereins teilzunehmen. 

 
II. Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtet. Die Höhe 

des Beitrages sowie dessen Fälligkeit werden vom Vorstand bestimmt. Es 
können zusätzlich Aufnahmegebühren, Umlagen, Gebühren für besondere 
Leistungen des Vereins sowie abteilungsspezifische Beiträge erhoben wer-
den. Für unterschiedliche Mitgliedergruppen können unterschiedliche Bei-
träge festgesetzt werden. Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende sind von 
jeglicher Beitrags- und Umlagepflicht befreit. 

 
III. Umlagen dürfen nur zur Erfüllung des Vereinszwecks beschlossen werden 

und zur Deckung eines größeren Finanzbedarfs des Vereins, der mit den 
regelmäßigen Beiträgen nicht erfüllt werden kann. Sie dürfen höchstens 
einmal im Jahr und grundsätzlich nur bis zur Höhe des einfachen Jahres-
beitrages erhoben werden. 
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§ 8 Organe 
 
Die Organe des Vereins sind: 

• der Vorstand 

• die Mitgliederversammlung 
 
§ 9 Vorstand 
 

I. Der Vorstand besteht aus: 

• dem Vorsitzenden 

• dem stellvertretenden Vorsitzenden 

• dem Kassenwart 

• dem Sportwart 

• dem Jugendwart 

• dem Frauenwart 

• dem Pressewart 

• dem Ehrenamtswart 

• dem Sponsorenwart 

• Beisitzer (optional) 
 

II. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins nach Maßgabe der Satzung 
und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Der Vorstand fasst seine 
Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. Bei dessen Abwesenheit die seines Vertreters. 
Der Vorstand ordnet und überwacht die Tätigkeit der Abteilungen; er ist be-
rechtigt, für bestimmte Zwecke Ausschüsse einzusetzen. Der Vorstand 
kann verbindliche Ordnungen erlassen. Über seine Tätigkeit hat der Vor-
stand der Mitgliederversammlung zu berichten. 
 
Vorstand im Sinne § 26 BGB sind: 

• der Vorsitzende 

• der stellvertretende Vorsitzende 

• der Kassenwart. 
 
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch je 2 der genannten 3 
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. 
 

III. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer zwei Jah-
ren gewählt. Er bleibt bis zur satzungsgemäßen Neuwahl im Amt. Wählbar 
sind nur Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die 
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Wiederwahl eines Vorstandsmitgliedes ist zulässig. Verschiedene Vor-
standsämter können nicht in einer Person vereint werden.  

 
§ 10 Mitgliederversammlung  
 

I. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich im 1. Quartal 
statt. 

 
II. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn das Inte-

resse des Vereins es erfordert oder wenn 1/4 der Mitglieder es unter Anga-
be der Gründe beim Vorstand in Textform beantragt. 

 
§ 11 Zuständigkeit der ordentlichen Mitgliederversammlung 
 
Die ordentliche Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für die 

• Entgegennahme der Berichte des Vorstandes 

• Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer 

• Entlastung und Wahl des Vorstandes 

• Wahl der Kassenprüfer 

• Genehmigung des Haushaltsplans 

• Satzungsänderungen 

• Entscheidung über die Aufnahme neuer und den Ausschluss von Mitglie-
dern in Berufungsfällen  

• Ernennung von Ehrenmitgliedern 

• Entscheidungen über die Einrichtung von Abteilungen und deren Leitung 

• Beschlussfassung über Anträge  

• Auflösung des Vereins 
 

§ 12 Einberufung von Mitgliederversammlungen 
 
Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch Einladungen in Text-
form. Zwischen dem Tag des Erhalts der Einladung und dem Termin der Ver-
sammlung muss eine Frist von mindestens 14 Tagen liegen. Anträge auf Sat-
zungsänderung müssen unter Benennung der abzuändernden Vorschrift wörtlich 
mitgeteilt werden. 
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§ 13 Ablauf und Beschlussfassung von Mitgliederversammlungen 
 

I. Die Mitgliederversammlung wird von dem Vorsitzenden des Vorstandes, 
bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter geleitet. Ist keines die-
ser Vorstandsmitglieder anwesend, so bestimmt die Versammlung den 
Leiter mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

 
II. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschie-

nenen Mitglieder beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst; bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme des Versammlungsleiters den Ausschlag. Stimmenthaltungen 
gelten als nicht abgegebene Stimmen. Schriftliche Abstimmung erfolgen 
nur, wenn 1/3 der anwesenden Mitglieder dies verlangt; bei Wahlen muss 
eine geheime Abstimmung erfolgen, wenn 1/3 der anwesenden Mitglieder 
dies verlangt. Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von 2/3 
der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Zur Auflösung des Ver-
eins ist eine Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder des Vereins er-
forderlich. 

 
III. Über Anträge auf Satzungsänderung kann nur abgestimmt werden, wenn 

sie vier Wochen vor der Mitgliederversammlung in Textform bei dem Vorsit-
zenden des Vereins eingegangen und in der Einladung mitgeteilt worden 
sind. 

 
§ 14 Stimmrecht und Wählbarkeit 
 

I. Stimmrecht besitzen alle Mitglieder, die das 14. Lebensjahr vollendet ha-
ben. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Mitglieder, 
denen kein Stimmrecht zusteht, können an der Mitgliederversammlung als 
Gäste teilnehmen.  

 
II. Gewählt werden können alle ordentlichen Mitglieder, die das 18. Lebens-

jahr vollendet haben. 
 
§ 15 Ernennung von Ehrenmitgliedern 
 
Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, können 
auf Vorschlag des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern bzw. zum Ehrenvorsitzenden 
ernannt werden. Die Ernennung zu Ehrenmitgliedern bzw. Ehrenvorsitzenden er-
folgt auf Lebenszeit, sie bedarf einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglie-
der. 
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§ 16 Kassenprüfung 
 

I. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von 2 Jahren 2 Personen 
zur Kassenprüfung. Diese dürfen nicht Mitglied des Vorstandes oder eines 
von ihm eingesetzten Ausschusses sein. Die Wiederwahl ist zulässig. 

 
II. Die Kassenprüfer haben die Kasse des Vereins einschließlich der Bücher 

und Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch 
zu prüfen und dem Vorstand jeweils schriftlich Bericht zu erstatten. Die 
Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht 
und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die 
Entlastung des Kassenwartes und der übrigen Vorstandsmitglieder. 

 
§ 17 Ordnungen 
 
Zur Durchführung der Satzung kann der Vorstand eine Geschäftsordnung, eine 
Finanzordnung sowie eine Ordnung für die Benutzung der Sportstätten zu erlas-
sen. Die Ordnungen werden mit einer Mehrheit von 2/3 der Mitglieder des Vor-
standes beschlossen. Darüber hinaus kann der Vorstand weitere Ordnungen er-
lassen. 
 
§ 18 Protokollierung von Beschlüssen 
 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes ist unter 
Angabe von Ort, Zeit und Abstimmungsergebnis jeweils eine Niederschrift anzu-
fertigen. Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden bzw. Versammlungsleiters 
und dem von dem Vorsitzenden bzw. Versammlungsleiters jeweils zu benennen-
den Schriftführer zu unterschreiben. 
 
§ 19 Auflösung des Vereins 
 

I. Bei Auflösung des Vereins erfolgt die Liquidation durch die zum Zeitpunkt 
des Auflösungsbeschlusses amtierenden Vorstandsmitglieder. 

 
II. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt 

das Vermögen des Vereins an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts 
oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zur Verwendung für die 
Förderung des Sports. 
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§ 20 Datenschutz 
 

I. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beach-
tung der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über 
persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbei-
tet.  

 
II. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Täti-

gen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als 
dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, 
bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. 
Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Per-
sonen aus dem Verein hinaus. 

 
§ 21 Gültigkeit dieser Satzung 
 

I. Vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 08. März 
2024 mit Nachtrag vom 04. Oktober 2024 gefasst. 

 
II. Diese Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 


